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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Mittels einer parlamentarischen Initiative wollte Fathi Derder (fdp, VD) KMU und Start-
Ups den Zugang zu Geldern für Innovationsprojekte erleichtern. Dafür soll das FIFG so
geändert werden, dass KMU und Start-Ups direkt finanzielle Mittel von der Innosuisse
erhalten können, sofern sie die Voraussetzungen erfüllen. Sie müssten dafür in Zukunft
nicht mehr mit einer Hochschule zusammenarbeiten, was Ressourceneinsparungen
bringen würde, so Derder.
Eine Mehrheit der WBK-NR stimmte der parlamentarischen Initiative zu. In ihrer
Medienmitteilung liess sie verlauten, dass die Gesetzesänderung vor allem auf
innovative KMU und Start-Ups zugeschnitten werden soll, denen die Mittel zur internen
Entwicklung und die zeitlichen Möglichkeiten fehlen, das Verfahren für die finanzielle
Akquisition über eine Hochschule abzuwickeln. Eine Minderheit der WBK-NR war der
Meinung, dass zuerst die Ergebnisse der ohnehin anstehenden Revision des FIFG
abzuwarten seien. Nachdem die WBK-NR der Initiative mit 15 zu 7 Stimmen bei 3
Enthaltungen Folge gegeben hatte, wurde das Geschäft an der Sitzung der WBK-SR
sistiert. Eine Mehrheit der WBK-SR wollte zuerst die Ergebnisse der FIFG-Revision
abwarten, die in eine ähnliche Richtung ziele. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.11.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die WBK-SR befasste sich im Februar 2021 erneut mit einer parlamentarischen
Initiative zum Thema Innovation bei KMU und Start-Ups. Diese Initiative, eingereicht von
Fathi Derder (fdp, VD) und inzwischen übernommen von Christian Wasserfallen (fdp,
BE), will KMU und Start-Ups den Zugang zu Geldern für Innovationsprojekte
erleichtern. Nachdem die WBK-SR die Initiative zuerst sistiert hatte, entschied sie sich
nun, ihr keine Folge zu geben (8 zu 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen). 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.02.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Nationalrat befasste sich in der Sommersession 2021 mit der parlamentarischen
Initiative Derder (fdp, VD), mittlerweile übernommen durch Christian Wasserfallen (fdp,
BE), welche beabsichtigte, die Innosuisse zur Förderung von Innovationsprojekten von
Unternehmen ohne Forschungspartner zu ermächtigen. Die grosse Kammer hatte diese
Thematik bereits im Rahmen der Beratung zur Änderung des Gesetzes über die
Förderung der Forschung und der Innovation kurz diskutiert und gab der Initiative keine
Folge. Sie ist damit erledigt. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Berufsbildung

Manfred Bühler (svp, BE) forderte in einer Motion vom Bundesrat rasche Unterstützung
für Lehrbetriebe mit Kurzarbeit. Einige Betriebe seien aufgrund einer
Konjunkturschwäche von Kurzarbeit betroffen, diese treffe auch Lehrmeisterinnen und
Lehrmeister, welche dann für die Ausbildung der Lernenden fehlten, so Bühler. Daher
solle der Bundesrat den Kantonen zumindest als Pilotprojekt erlauben, vorübergehend
die Löhne der Ausbildnerinnen und Ausbildner zu bezahlen, welche im Rahmen der
Kurzarbeitsentschädigung (KAE) vollumfänglich erwerbstätig blieben. Die Massnahme
könne unkompliziert im Rahmen eines Antrages auf Kurzarbeit umgesetzt werden und
sei kostenneutral.
Der Bundesrat argumentierte, dass die ALV nur für die effektiv ausgefallene Arbeitszeit
eine KAE zahlen könne. Wenn Ausbildende weiterhin Vollzeit in ihrem normalen
Kompetenzbereich arbeiteten, hätten sie folglich keinen Anspruch auf KAE. Die ALV
könne hingegen mit einer Präventionsmassnahme zur Unterstützung der Lernenden
dabei helfen, die Lehrverträge aufrechtzuerhalten. Die Löhne der Ausbildnerinnen und
Ausbildnern werden in der Folge teilweise vom Fonds der Arbeitslosenversicherung
übernommen, obwohl sie ihre Tätigkeit zur Ausbildung der Lernenden fortsetzen. Die
KAE dürften nicht mit diesen Präventionsmassnahmen verwechselt werden, denn die
Lehrmeisterinnen und Lehrmeister, die von einer Präventionsmassnahme profitierten,
dürften keine KAE in Anspruch nehmen. Diese aktuelle Praxis funktioniere und sei für
die Unternehmen zumutbar, resümierte der Bundesrat.
Der Nationalrat nahm die Motion entgegen des bundestätlichen Antrages in der

MOTION
DATUM: 26.09.2018
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Herbstsession 2018 mit 114 zu 63 Stimmen bei 5 Enthaltungen an, wobei alle SP- und alle
SVP-Mitglieder und zahlreiche Grüne für Annahme des Vorstosses stimmten.
Im Ständerat wurde im Sommer 2019 detaillierter über den Vorstoss diskutiert. Eine
knappe Mehrheit der WAK-SR hatte sich ebenfalls für die Annahme der Motion
ausgesprochen. Ihre Befürworter, wie etwa Pirmin Bischof (cvp, SO) oder Didier
Berberat (sp, NE), unterstrichen in ihren Voten, dass das Ziel des Vorstosses darin liege,
die Ausbildung der Auszubildenden auch in konjunkturell schwierigen Zeiten
sicherzustellen und dadurch die Qualität des dualen Bildungssystems aufrecht zu
erhalten. Dies sei vor allem für gewisse Branchen, die unter einem Mangel an
Fachkräften litten, umso wichtiger. Ruedi Noser (fdp, ZH) hingegen vertrat die Ansicht
einer Kommissionsminderheit, als er darlegte, dass das Problem mit der geltenden
Arbeitslosengesetzgebung gelöst werden könne, dass die Umsetzung einen
administrativen Mehraufwand bedeute und dass eine solche Massnahme zu
Marktverzerrungen führen könne, wenn die öffentliche Hand den Lohn eines
Ausbildendens zahle, währenddem derselbe Ausbildende einen Gewinn für das
entsprechende Unternehmen generiere. Arbeitsminister Parmelin schloss sich den
Argumenten von Ruedi Noser an und resümierte, dass die bestehenden Bestimmungen
ausreichten, um das Ziel der Motion zu erreichen. Er befürchtete zudem ebenfalls ein
gewisses Risiko für Missbrauch in diesem Bereich. In der Abstimmung folgte der
Ständerat der Mehrheit seiner Kommission und nahm die Motion mit 31 zu 11 Stimmen
an. 4

Forschung

Im Februar 2021 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des FIFG
(BRG 21.026). Das Hauptziel dieser Gesetzesrevision lag darin, der Schweizerischen
Agentur für Innovationsförderung Innosuisse bei ihrer Förderpraxis mehr
Handlungsspielraum und Flexibilität zu geben. Neu sollen sich Unternehmen, welche bei
der Förderung von Innovationsprojekten als Umsetzungspartner fungieren, mit 40 bis
60 Prozent an den Gesamtkosten beteiligen. Im Ausnahmefall soll die Innosuisse auch
eine höhere oder tiefere Beteiligungsquote festlegen können. Bisher beteiligten sich
die Unternehmen in der Regel zu 50 Prozent an den Kosten. Eine weitere
vorgeschlagene Neuerung bestand darin, dass Innosuisse künftig Innovationsprojekte
von Start-ups direkt finanzieren kann. Bisher war nur eine indirekte Förderung möglich
– beispielsweise in den Bereichen Coaching oder Weiterbildung. Mit dieser
gesetzlichen Anpassung soll der Start-up-Szene in der Schweiz zusätzlicher Schub
verliehen werden. Zudem soll die Innosuisse auch «bei der Nachwuchsförderung, bei
der Förderung des wissenschaftsbasierten Unternehmertums und dem Wissens- und
Technologietransfer sowie bei der Entschädigung für indirekte Forschungskosten
(Overhead) bei vom Bund unterstützten Technologiekompetenzzentren» mehr
Möglichkeiten erhalten. Daneben schlug der Bundesrat auch noch weitere kleinere
Änderungen des FIFG vor. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.02.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Bundesrat gab Ende März 2021 – und damit wenige Wochen nachdem er die
Botschaft zur Änderung des Forschungs- und Innovationsförderungsgesetzes
präsentiert hatte – seine strategischen Ziele für die Innosuisse für die Jahre 2021-
2024 bekannt. Das Kerngeschäft der Innosuisse solle weiterhin im effizienten und
direkten Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis liegen. Die Innosuisse solle
dabei vor allem KMU unterstützen, damit diese weiterhin in ihre Forschung und
Entwicklung investieren, gab der Bundesrat bekannt.
Die Schwerpunkte der Strategie bestanden unter anderem in der Förderung von
Projekten mit einem hohen volkswirtschaftlichen Potential sowie von
«Flaggschiffprojekten». Unter letzteren versteht der Bundesrat Projekte zu
Innovationsthemen von grosser und bereichsübergreifender Bedeutung (Beispielsweise
im Bereich der Nachhaltigkeit). Schliesslich soll die Innosuisse in den Jahren 2021 und
2022 auch das Ziel verfolgen, das Impulsprogramm «Innovationskraft Schweiz»
erfolgreich umzusetzen und damit dafür sorgen, dass Unternehmen ihre
Innovationskraft trotz der Corona-Krise behalten können. 6

ANDERES
DATUM: 31.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Der Nationalrat befasste sich in der Sommersession 2021 mit der Änderung des FIFG,
durch welche die Innosuisse mehr Flexibilität erhalten soll. Der Nationalrat folgte dabei
in weiten Teilen dem Vorschlag des Bundesrates, stimmte aber auch einigen wichtigen
Änderungsanträgen der Mehrheit der vorberatenden WBK-NR zu. So sprach sich die
grosse Kammer etwa dafür aus, dass sich Firmen (die sogenannten Umsetzungspartner)
mit 30 bis 50 Prozent Eigenleistung finanziell an von der Innosuisse geförderten
Projekten beteiligen müssen. Der Bundesrat hatte eine Bandbreite von 40 bis 60
Prozent vorgeschlagen und wollte die Umsetzungspartner damit stärker zur Kasse
bitten. Weiter erhöhte der Nationalrat auch die Obergrenze der Reserven, welche die
Innosuisse halten darf. Schliesslich entschied die grosse Kammer – entgegen dem
Antrag des Bundesrates –, dass als Stipendien ausgerichtete Forschungs- und
Förderbeiträge, die der SNF oder Innosuisse an Nachwuchsforschende vergeben, nicht
versteuert werden müssen. In der Gesamtabstimmung sprach sich die grosse Kammer
einstimmig, und zwar mit 186 zu 0 Stimmen, für die Gesetzesänderung aus. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat beugte sich als Zweitrat im September 2021 über die Änderung des FIFG.
Benedikt Würth (mitte, SG) stellte die Vorlage vor und erläuterte die Beschlüsse der
vorberatenden WBK-SR. Die Kommission war zum Schluss gekommen, dass sie dem
Nationalrat in der Frage der Obergrenze der Reserven von Innosuisse folgen will. Sie
hatte aber drei Differenzen zum Nationalrat geschaffen. Zum einen hatte sie sich dafür
ausgesprochen, dass Stipendien an Nachwuchsforschende der Besteuerung unterliegen
sollen. Dies entspreche dem Grundsatz der Rechtsgleichheit, argumentierte die
Kommission, die damit dem Vorschlag des Bundesrates gefolgt war. Die Vorlage des
Bundesrates unterstützte die WBK-SR zum anderen auch mit ihrem Entscheid zur Höhe
der Beteiligung der Umsetzungspartner, also derjenigen Firmen, die sich an von
Innosuisse geförderten Projekten beteiligen. Sie hatte sich dafür eingesetzt, dass deren
Beteiligung bei einer Bandbreite von 40 bis 60 Prozent bleiben soll; damit wollte die
Kommission eine höhere Beteiligung als der Nationalrat, der diese bei 30 bis 50 Prozent
ansetzen wollte. Darüber hinaus hatte sich die Kommission dafür entschieden,
aufgrund der problematischen Situation in Bezug auf die Nicht-Assoziierung der
Schweiz an das EU-Forschungsprogramm «Horizon Europe» eine neue Bestimmung
einzufügen. Mit dieser neuen Bestimmung soll es der Innosuisse ermöglicht werden,
Projekte mit grossem Innovationspotenzial von Jungunternehmen sowie von KMU zu
fördern. Dies sei notwendig geworden, weil die fehlende Assoziierung auch die
Innovationsförderung treffe. Bundesrat Parmelin zeigte sich mit den Anträgen der WBK-
SR einverstanden, auch den neu hinzugefügten Artikel betreffend Horizon Europe
schätzte er als sinnvoll ein. Der Ständerat folgte seiner Kommission anschliessend in
allen Punkten und stimmte der Vorlage in der Gesamtabstimmung einstimmig zu. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Nachdem der Ständerat zu Beginn der Herbstsession 2021 die Änderung des FIFG
beraten und einige Differenzen zum Nationalrat geschaffen hatte, beugte sich die
grosse Kammer knapp zwei Wochen später und damit noch in derselben Session
bereits wieder über die Vorlage. Die Differenz betreffend die Besteuerung von
Stipendien an Nachwuchsforschende konnte rasch behoben werden. Hier folgte der
Nationalrat dem Beschluss des Ständerates. Dadurch unterliegen diese Stipendien nun
der ordentlichen Besteuerung. Der vom Ständerat aufgrund der Nicht-Assoziierung an
Horizon Europe eingefügte Passus betreffend die Förderung von Projekten mit grossem
Innovationspotenzial von Jungunternehmen wurde vom Nationalrat ebenso
gutgeheissen. Die letzte Differenz betraf die Bandbreite der finanziellen Beteiligung der
Umsetzungspartner. Minderheitssprecher Keller (svp, NW), der sich wie der Bundesrat
und der Ständerat für eine Beteiligung der Umsetzungspartner in der Höhe von 40 bis
60 Prozent aussprach, erläuterte, dass er eine tiefere finanzielle Beteiligung der
Umsetzungspartner für nicht ausgewogen halte; Innosuisse respektive der
Bundeshaushalt werde dazu zu stark belastet. Zudem stelle sich die Frage, wie innovativ
und zukunftsfähig ein Projekt überhaupt sei, das nur zu 30 Prozent selber finanziert
werden könne. Christian Wasserfallen (fdp, BE), der die Position der Mehrheit der WBK-
NR vertrat, sprach sich hingegen für eine Bandbreite von 30 bis 50 Prozent aus und
begründete dies mit der Tatsache, dass eine tiefere Beteiligung der Industriepartner
dafür sorgen könne, dass auch Projekte aus Disziplinen, die nicht sehr
wertschöpfungsintensiv seien, umgesetzt werden könnten.
Der Nationalrat folgte dem Antrag der Mehrheit und blieb damit bei einer niedrigeren
Beteiligung als dies der Ständerat zuvor gefordert hatte. Diese letzte Differenz konnte
folglich nicht bereinigt werden. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Die beiden Räte konnten in der Wintersession 2021 die letzte Differenz bei der
Änderung des FIFG ausräumen. Einmal mehr vermochte sich der Ständerat
durchzusetzen, womit sich die Umsetzungspartner künftig mit einer Bandbreite von 40
bis 60 Prozent am von Innosuisse unterstützten Projekt beteiligen müssen.
In den Schlussabstimmungen nahmen die Räte den Entwurf jeweils einstimmig an. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die WBK-NR forderte mit einer im April 2022 eingereichten Motion ein umfassendes
Schweizer Programm für exzellente Forschung und Innovation. Der Bundesrat solle
dieses Programm auf die Beine stellen, um international führende Forschende und
Start-Ups in die Schweiz zu holen. Dafür solle der Bundesrat die Subjektfinanzierung für
Forschende sowie die Objektfinanzierung für Start-Ups und KMUs fördern und weitere
Fördergefässe in den Bereichen Forschung und Innovation schaffen. Weiter sollen
bestehende Elemente von Horizon Europe mit zusätzlichen Mitteln begünstigt werden.
Dabei solle das geforderte Programm auf den bereits bestehenden und geplanten
Übergans- und Ersatzmassnahmen für Horizon Europe aufbauen.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er war der Ansicht, dass er bereits
alle notwendigen Massnahmen ergriffen habe, um die Förderung von Forschung und
Innovation sowie die internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich bestmöglich
sicherzustellen. Er verwies diesbezüglich auf die von den Räten gutgeheissene
Finanzierungsbotschaft für die Beteiligung am Horizon-Paket 2021–2027, in deren
Rahmen bereits CHF 5.4 Mrd. gesprochen wurden, die nun für die projektweise
Beteiligung von Schweizer Forschenden ausgegeben werden können. Er führte auch die
von der WBK-NR erwähnten Übergangs-, Ersatz- und Ergänzungsmassnahmen auf,
welche bereits angelaufen seien respektive geprüft würden.
In der Sommersession 2022 gelangte der Vorstoss in die grosse Kammer; bei der
Beratung lag dem Rat neben dem Antrag der Kommission auf Annahme der Motion auch
ein Einzelantrag von Andreas Glarner (svp, AG) auf Ablehnung vor. Der SVP-Vertreter
bemängelte, dass dem Forschungs- und Innovationsbereich bereits heute grosse
Summen zukämen, für welche die Steuerzahlenden aufkommen müssen. Dies müsse
derzeit genügen. Der Nutzen einer zusätzlichen Forderung solle erst in der BFI-
Botschaft 2025-2028 diskutiert werden. Christian Wasserfallen (fdp, BE) stellte die
Motion seitens der WBK-NR vor und plädierte dafür, «diese Kaskade der
Nichtassoziierung» zu beenden und unabhängig von der Assoziierung an Horizon
Europe ein eigenes Programm zu lancieren. Der Nationalrat folgte den Worten von
Christian Wasserfallen und nahm die Motion mit 164 zu 7 Stimmen bei 1 Enthaltung klar
an, wobei der Antrag Glarner nur wenige weitere Mitglieder der SVP-Fraktion zu
überzeugen vermochte. 11

MOTION
DATUM: 09.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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